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Privilegierung von Batterie-      
speichern im Außenbereich – neue 
Planungssicherheit, alte Engpässe

Anlass der Gesetzgebung 

Am 13. November 2025 hat der Bundestag 

das Gesetz zur Änderung des Energiewirt-

schaftsrechts verabschiedet, das die Stär-

kung des Verbraucherschutzes im Ener-

giebereich im Blick hat. Überraschend war 

dabei die gleichzeitige Änderung des Bau-

gesetzbuchs (BauGB), die erst kurzfristig 

am Vortag durch einen Änderungsantrag  

 

vom Ausschuss für Wirtschaft und Energie 

mit aufgenommen wurde. Mit der Einfüh-

rung einer neuen Nummer 11 in § 35 Abs. 

1 BauGB werden nun Batteriespeicheran-

lagen mit einer Speicherkapazität von 

mindestens einer Megawattstunde aus-

drücklich im Außenbereich privilegiert. 

Dies schafft erstmals eine klare baupla-

nungsrechtliche Grundlage für 

Bundestag beschließt EnWG-Novelle inklusive Änderung des BauGB 

Bauplanungsrechtliche Rechtsunsicherheit für Batteriespeicher beseitigt 

Ausbau von Energiespeicheranlagen als vorrangiger Belang in Schutzgüterabwägung 
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großtechnische Speicherprojekte. Ziel des 

Gesetzgebers ist es, die Errichtung groß-

technischer Speicheranlagen – als Schlüs-

seltechnologie für Netzstabilität und Ver-

sorgungssicherheit – zu beschleunigen. 

Bisherige Rechtslage: 
Rechtsunsicherheit bei der 
Genehmigungspraxis 

Bislang fehlte eine ausdrückliche Privile-

gierung von Batteriespeichern im Außen-

bereich. Genehmigungsbehörden ordne-

ten Speicherprojekte § 35 Abs. 1 Nr. 3 

BauGB („Anlagen der öffentlichen Versor-

gung mit Elektrizität“) zu; die Genehmi-

gung scheiterte dabei jedoch regelmäßig 

an der von der Rechtsprechung verlangten 

„Ortsgebundenheit“ des Vorhabens. Batte-

riespeicher mussten danach ausschließ-

lich an der fraglichen Stelle betrieben wer-

den können, wobei nicht ausreichte, dass 

sich der Standort aus Gründen der Renta-

bilität anbot oder aufdrängte. Gerade 

Graustromspeicher sind aber nicht ortsge-

bunden, können vielmehr überall aufge-

stellt werden.  

Die Folge war eine uneinheitliche Verwal-

tungspraxis, die sich von Bundesland zu 

Bundesland und sogar von Landratsamt zu 

Landratsamt unterschied. Diese Rechtsun-

sicherheit erschwerte die Standortpla-

nung erheblich und führte in der Praxis zu 

zahlreichen Verzögerungen und Ableh-

nungen. Im Ergebnis war dabei oft ein vor-

habenbezogener Bebauungsplan notwen-

dig, um das Speicherprojekt realisieren zu 

können.  

Neuregelung: 
§ 35 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

„Im Außenbereich ist ein Vorhaben nur zuläs-
sig, wenn öffentliche Belange nicht entgegen-
stehen, die ausreichende Erschließung gesi-
chert ist und wenn es der Speicherung von 
elektrischer Energie in einer Batteriespeicher-
anlage mit einer Speicherkapazität von min-
destens einer Megawattstunde dient.” 

Parallel wird im Energiewirtschaftsgesetz 

(EnWG) ein neuer § 11c S. 2 EnWG einge-

führt. § 11c S. 1 EnWG statuierte bereits 

ein überragendes öffentliches Interesse 

für Energiespeicheranlagen. Nach § 11c S. 

2 EnWG soll nunmehr der beschleunigte 

Ausbau von Energiespeicheranlagen als 

vorrangiger Belang in die jeweils durchzu-

führende Schutzgüterabwägung einge-

bracht werden, bis die Stromversorgung 

im Bundesgebiet nahezu treibhausneutral 

ist. Satz 2 ist nicht gegenüber Belangen der 

Landes- und Bündnisverteidigung anzu-

wenden.  

Gesetzesbegründung 

Nach der Gesetzesbegründung soll die 

Neuregelung gezielt die bisher uneinheitli-

che Genehmigungspraxis beenden und das 
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Erfordernis der Ortsgebundenheit für Bat-

teriespeicher aufheben. 

Die Privilegierung im Außenbereich sei er-

forderlich, weil Batteriespeicher in pla-

nungsrelevanter Größenordnung auf-

grund ihrer Größe und technischen Anfor-

derungen regelmäßig nur im Außenbe-

reich – insbesondere in der Nähe von Um-

spannwerken und Netzknotenpunkten ho-

her Spannungsebenen – realisierbar seien. 

Entgegen früheren Diskussionen über zu-

sätzliche Beschränkungen bei der Privile-

gierung von Batteriespeichern – etwa ei-

ner Vorgabe zur Ortsgebundenheit oder 

andere Standortkriterien – hat der Gesetz-

geber insoweit bewusst darauf verzichtet. 

Praktische Bedeutung für 
Projektierer 

Die Neuregelung von § 35 Abs. 1 Nr. 11 

BauGB und § 11c EnWG entfalten erhebli-

che bauplanungsrechtliche Wirkung: Spei-

cherprojekte können damit künftig deut-

lich leichter genehmigt und bei der Abwä-

gung öffentlicher Belange bevorzugt be-

handelt werden. 

Für Projektentwickler, Investoren und Ge-

nehmigungsbehörden schafft die Ände-

rung dabei unter mehreren Gesichtspunk-

ten Rechtssicherheit und Beschleuni-

gungspotenzial: 

• Standortwahl: Außenbereichsstan-

dorte in Netznähe können ohne Nach-

weis einer besonderen Ortsgebun-

denheit genutzt werden. 

• Einheitliche Rechtslage: Unter-

schiedliche Verwaltungspraxen der 

Länder und Kommunen werden ver-

einheitlicht. 

• Erleichterte Verfahren: Bei baupla-

nungsrechtlicher Privilegierung ent-

fällt die Notwendigkeit eines Bebau-

ungsplans; das Vorhaben ist geneh-

migungsfähig, wenn keine entgegen-

stehenden öffentlichen Belange vor-

liegen. 

Ausblick 

Trotz der beschriebenen Erleichterungen, 

die die neuen Regelungen des § 35 Abs. 1 

Nr. 11 BauGB und § 11c EnWG mitsich-

bringen, bleibt zu betonen, dass die Privi-

legierung ausschließlich bauplanungs-

rechtliche Wirkung entfaltet und die bis-

herige bauplanungsrechtliche Rechtsunsi-

cherheit nicht das einzige Nadelöhr für Er-

richtung und Betrieb von Batteriespei-

chern darstellte. 

Es bleibt abzuwarten, wie stark sich die 

Privilegierung insbesondere kurz- und 

mittelfristig auf die tatsächliche Umset-

zung von Speicherprojekten auswirkt. 

Denn die Änderung des BauGB löst nicht 

alle praktischen Hemmnisse: Die beste-

henden Engpässe beim Netzausbau wir-

ken weiterhin bremsend auf die Realisie-

rung. So geben einzelne Netzbetreiber an 
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ihre Anschlusskapazitäten für neue Spei-

cherprojekte seien bereits bis zum Jahr 

2029 erschöpft. 

Auch wenn die bauplanungsrechtliche 

Klarstellung einen wichtigen Schritt dar-

stellt, hängt der Erfolg der Privilegierung 

somit davon ab, wie zügig die Speicherpro-

jekte auch technisch und infrastrukturell 

angeschlossen werden können. 

Für die Branche ist die Änderung dennoch 

ein starkes Signal: Sie ermöglicht eine 

deutlich verlässlichere Standortwahl, ver-

kürzt Genehmigungsverfahren und legt 

den Grundstein dafür, dass Großbatterie-

speicher künftig ein stabiler und planbarer 

Baustein der Energiewende werden kön-

nen.
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